
Vom Bruttostundenlohn zum Nettostundenmehreinkommen 
 
Der ökonomische Nutzen einer Arbeitsstunde hängt nicht vom Bruttolohn ab, sondern vom 
Nettogewinn, den der Arbeitseinsatz je Stunde bringt. Nur über den kann der Arbeitnehmer 
verfügen. Er bestimmt das Arbeitsangebot. Abbildung 3 zeigt ihn für Vollzeitarbeitsplätze mit 
37 Stunden.  
 
Je nach Lebenssituationen ist er völlig verschieden: Bekommt z.B. ein Alleinstehender nicht 
Hilfebedüftiger (grün) einen Stundenlohn von brutto 7,0 Euro, bleiben ihm nach Abzug von 
Steuern und Sozialabgaben 5,1 Euro netto. Beim Zweitverdiener einer Familie (grün punk-
tiert) wären es wegen der höheren Besteuerung u.U. nur 3,6 Euro. Maßgeblich für ihre Moti-
vation und damit für die Entstehung entsprechender Arbeitsplätze sind damit nicht der Brut-
tolohn von 7,0 Euro oder gar die vom Arbeitgeber zu tragenden Arbeitskosten von ca. 10,0 
Euro, sondern diese Nettogewinne von 5,1 Euro bzw. 3,6 Euro je Stunde. In unserer Wirt-
schaft finden wir viele Arbeitsplätze sogar mit niedrigeren Löhnen, die z.B. von Studenten 
oder Partnern bereits gut Verdienender ausgeübt werden. Das belegt, dass ein Nettogewinn 
von ca. 4,0 Euro von vielen durchaus nicht als zu gering betrachtet wird. 
 
Das Gros unserer Erwerbsfähigen (blau) ist bei geringen Einkommen jedoch auf die Unter-
stützung der Gesellschaft angewiesen und hat damit stets ALG II als Alternative. Bei 7,0  
Euro Stundenlohn gewinnen diese Menschen je Stunde nur 1,2 Euro dazu.  

 
 
Unter 2,0 Euro Nettogewinn je Stunde3 sind jedoch nur wenige zur Arbeit bereit (hellgrau). 
Damit entstehen hier Quasi-Mindestlöhne (Lila Kreise) für Alleinstehende von 9,5 Euro, für 
Alleinverdiener eines Paares von 11,8 Euro und für Familienväter sogar von 14,5 Euro. Nach 
vier Jahren Arbeitslosigkeit ergeben sich etwa ein Euro niedrigere Werte. Aber bis dahin ist 
die Leistungsfähigkeit weiter abgesunken bzw. traut der Markt den Arbeitslosen noch weni-
ger zu. Ab etwa 4,0 Euro Nettogewinn ist hingegen bei allen, die auf Erwerbseinkommen 
angewiesen sind und höheren Marktlohn nicht erzielen können, mit voller Arbeitsmotivation 
zu rechnen (hellgelb). Für nicht Hilfebedürftige genügen dazu schon (gelbe Kreise) 5,0 Euro 
brutto, für Zweitverdiener 7,8 Euro. Die Mehrzahl der von niedrigen Löhnen betroffenen, sind 
aber Hilfebedürftige. Für sie ergeben sich dabei Wunschlöhne von 13,7 für Alleinstehende, 
15,2 für Alleinverdiener eines Paares bzw. 18,2 Euro für Familienväter.  
 
Auch wenn wir den Hilfebedürftigen zumuten, dass sie ohne wirtschaftlichen Vorteil arbeiten, 
erwarten sie für ihren Einsatz in Wahrheit doch genau so ökonomischen Nutzen wie die bes-
ser Verdienenden. Da es nicht möglich ist, die Bruttolöhne entsprechend zu erhöhen – sonst 
hätte der Markt es längst getan – muss sichergestellt werden, dass bei den am Markt durch-
zusetzenden Bruttolöhnen der Nettogewinn je Stunde zur Motivation ausreicht. 
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Wenn wir unser Transfersystem so verändern, dass man auch bei niedrigen Löhnen 
Nettostundengewinne von mehr als 4,0 Euro erreicht, entsteht volle Arbeitsmotivation 
auch im unteren Lohnbereich.  
 
Dann entsteht das Arbeitsangebot, das heute fehlt. 
 
Um die Arbeitsnachfrage der Arbeitgeber nach den angebotenen Leistungen abzuschätzen, 
ist zunächst ein Blick auf Struktur und Entwicklung unseres Arbeitsmarktes zweckmäßig:  
 
 
 
Weiter bei „Chancen und Grenzen des Arbeitsmarktes“ 


